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Resolution der bvvp-DV: 
Neuberechnung der Bedarfs an Psychotherapie 

 dringend notwendig! 
 
 
Die 60 Delegierten der 17 bvvp-Regional- und Landesverbände haben auf ihrer 
Herbsttagung folgende Resolution beschlossen: 
 
Die Delegiertenversammlung des bvvp begrüßt die Initiative der Bundesregierung, 
mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz (VStG) die Versorgung von Kassenpati-
enten in Deutschland zu verbessern. Allerdings warnt sie mit Nachdruck vor der 
geplanten Möglichkeit der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), bei sog. „Über-
versorgung“ Praxen von Inhabern, die in den Ruhestand gehen, stilllegen zu kön-
nen, statt sie weiterzugeben, da dieses im Bereich Psychotherapie eine ernste 
Versorgungsverschlechterung hervorrufen würde. 
 
In fast allen Planungsbezirken in Deutschland besteht eine nominelle Überversor-
gung mit Psychotherapie, die in der Realität aber nicht zu finden ist. Im Gegenteil 
existiert seit Jahrzehnten in ganz Deutschland – mit Ausnahme weniger großer 
Städte – eine eklatante Unterversorgung mit Psychotherapie, die zu sehr langen 
Wartezeiten führt. Die aktuell festgestellte „Überversorgung“ beruht aus histori-
schen Gründen auf fehlerhaften Voraussetzungen, die zudem den weiter gewach-
senen Bedarf bis heute nicht berücksichtigen. 
 
Die Delegiertenversammlung fordert, endlich eine auf realen und differenziert er-
hobenen Daten beruhende völlige Neuberechnung des Bedarfs durch den zustän-
digen Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) vornehmen zu lassen. Dies muss 
durch eine gesetzliche Regelung zwingend vorgeschrieben werden. Erst aufgrund 
solcher Daten können bei festgestellter Unter- oder Überversorgung entsprechen-
de Maßnahmen überhaupt erwogen und ggf. ergriffen werden. 
 
Die bestehende Quote für ärztliche Psychotherapeuten sichert die Vielfalt der Be-
handlungsmöglichkeiten und sollte nicht abgeschafft werden, und die Quote für 
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten sollte verlängert werden.  
 
Nürnberg, den 24.09.11 
 

	
  


